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§104

(1) Wer eine auf Grund von Rechtsvorschriften 
oder nach anerkanntem Brauch öffentlich gezeigte Flag
ge eines ausländischen Staates oder wer ein Hoheits
zeichen eines solchen Staates, das von einer anerkann
ten Vertretung dieses Staates öffentlich angebracht 
worden ist, entfernt, zerstört, beschädigt oder uner
kenntlich macht oder wer beschimpfenden Unfug 
daran verübt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 2 2 2

Mißachtung staatlicher und gesellschaftlicher 
Symbole

Wer in der Öffentlichkeit... (bei § 90 а StGB West) 
Symbole anderer Staaten böswillig zerstört, beschä
digt, wegnimmt oder in anderer Weise verächtlich 
macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder 
mit öffentlichem Tadel bestraft.

§ 104 a

Die Vergehen dieses Abschnitts werden nur verfolgt, 
wenn die Bundesrepublik zu dem anderen Staat di
plomatische Beziehungen unterhält, die Gegenseitig
keit verbürgt ist und auch zur Zeit der Tat verbürgt 
war, ein Strafverlangen der ausländischen Regierung 
vorliegt und die Bundesregierung die Ermächtigung 
zur Strafverfolgung erteilt. Die Ermächtigung kann 
zurückgenommen werden.

§ 104 b

(1) Im Falle des § 102 gilt § 92 а entsprechend mit 
der Maßgabe, daß neben einer Freiheitsstrafe auf Geld
strafe erkannt werden kann.

(2) In den Fällen der §§• 103 und 104 ist die 
Vorschrift des § 200 über die öffentliche Bekanntma
chung der Verurteilung entsprechend anzuwenden, 
wenn die Tat öffentlich oder in einer Versammlung 
begangen worden ist. An die Stelle des Beleidigten 
tritt der Staatsanwalt.


